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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Nina Tomaselli, Freundinnen und Freunde haben am 

20. Juni 2024 unter der Nr. 18941/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Kurz-Fan und ÖVP -Funktionär als Leiter der SOKO Benko“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zur Frage 1: 

• Wie viele Personen sind derzeit in der Soko Signa mit welcher Expertise tätig? 

Es wird um Verständnis ersucht, dass diese Frage aus kriminaltaktischen Gründen nicht 

beantwortet werden kann.  

Zur Frage 2: 

• Welche Aufgaben hat die Soko Signa? 

Die Aufgabe der Sonderkommission (SOKO) SIGNA liegt in der Aufklärung von 

strafrechtlich relevanten Sachverhalten im Zusammenhang mit der SIGNA-Gruppe. 
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Zur Frage 3: 

• Wer hat wann die Soko Signa eingerichtet? 

Die Einrichtung einer SOKO obliegt der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit und 

im gegenständlichen Zusammenhang dem Bundeskriminalamt. Die Leitung des 

Bundeskriminalamts setzt nach Genehmigung des Generaldirektors für die öffentliche 

Sicherheit die Sonderkommission ein. Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit 

hat am 11. März 2024 die grundsätzliche Genehmigung erteilt, hierauf erfolgte die 

umgehende Einrichtung. 

Zur Frage 4: 

• Inwieweit erfolgte dies in Abstimmung mit den ermittelnden Staatsanwaltschaften? 

Die Einrichtung einer SOKO obliegt der Kriminalpolizei und damit den 

Sicherheitsbehörden, deren Organisation und örtliche Zuständigkeit sich nach den 

Vorschriften des Sicherheitspolizeigesetzes über die Organisation der 

Sicherheitsverwaltung richtet (§ 18 Strafprozessordnung). Dabei wurde die SOKO in enger 

Abstimmung mit der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von 

Wirtschaftsstrafsachen und Korruption eingerichtet.  

Zu den Fragen 5 bis 10: 

• In wie vielen Ermittlungsverfahren ist die Soko Signa bislang tätig? 

• Hinsichtlich welcher Verdachtslagen wird in den einzelnen Causen ermittelt? 

• Welche Ermittlungserfolge konnten bisher erreicht werden? 

• Ist die Soko Signa auch in die Ermittlungen zur Causa Tuchlaubenkomplex involviert? 

• Welche Verbindungen in den Ermittlungsverfahren zu Sebastian Kurz oder anderen     

(Ex-)Politiker:innen wurden bisher verfolgt? 

• Ist es zutreffend, dass Ende März noch keine Arbeitsaufträge innerhalb der Soko Signa 

verteilt worden sind? 

Es wird um Verständnis ersucht, dass eine inhaltliche Beantwortung der Fragen im 

Hinblick auf das nichtöffentliche Ermittlungsverfahren (§ 12 Abs. 1 Strafprozessordnung) 

sowie aufgrund der verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Wahrung des Datenschutzes 

nicht erfolgen kann. 
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Zur Frage 11: 

• Wie kam es zur Bestellung von Manuel Scherscher als Leiter der Soko Signa? 

 

Die behördliche Leitung der SOKO-Signa liegt beim Bundeskriminalamt, nicht ad personam 

bei einer bestimmten Person. Dem Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität fällt 

aufgrund der Geschäftseinteilung zu, die Aufgaben der behördlichen Leitung der SOKO-

Signa wahrzunehmen. Somit vertritt er die SOKO nach außen und ist für die Abstimmung 

zwischen den Behörden (zB BK und WKStA) verantwortlich. 

 

Zur Frage 12: 

• Inwieweit waren Sie oder Ihr Kabinett in diese Bestellung involviert? 

Weder mein Kabinett noch ich selbst waren in die Bestellung involviert. 

Zur Frage 13: 

• Gab es zuvor eine interne Ausschreibung? 

Falls nein, warum nicht? 

Nein, da eine Ausschreibung nicht vorgesehen ist.  

Zu den Fragen 14 und 17: 

• Wurde der parteipolitische Background von Scherscher bei der Bestellung mit 

berücksichtigt? Falls nein, warum nicht? 

• Werden Sie Scherscher wieder abberufen, um auch den Anschein einer Befangenheit 

hintanzuhalten? 

17.1. Falls nein, warum nicht? 

Nein, da dafür auch keine Grundlagen vorliegen.  

Zu den Fragen 15 und 16: 

• War Wolfgang Sobokta in irgendeiner Art und Weise in die Bestellung von Scherscher 

involviert? 

• Gab es diesbezüglich, sei es auch informeller Natur, einen Austausch mit Sebastian 

Kurz, und wenn ja, wann, auf wessen Initiative und mit welchem Inhalt? 
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Nach den mir vorliegenden Informationen war Wolfgang Sobotka nicht in die Bestellung 

involviert und gab es auch keinen Austausch mit Sebastian Kurz. 

 

Zur Frage 18: 

• Wolfgang Sobokta hat laut news.at Rene Benko mehrmals in seiner Zeit als  

Innenminister getroffen. 

18.1. Gibt es dazu Aufzeichnungen im Innenministerium. Falls ja, mit welchem Inhalt? 

18.2. Warum wurden dazu keine Akten an den COFAG-Untersuchungsausschuss 

geliefert? 

18.3. Was war der Inhalt der Gespräche? 

Über allfällige Gesprächstermine meiner Vorgänger gibt es keine Protokollierungen oder 

Aufzeichnungen. 

Zur Frage 19 

• Laut news.at Informationen soll Sobotka auch mit Benko 2017 in dessen Privatjet nach 

Wien mitgeflogen sein. 

19.1. Welche Akten finden sich dazu im Innenministerium? 

19.2. Welche Informationen liegen Ihnen dazu vor, wer die Kosten für diesen Flug 

getragen hat? 

Dazu liegen mir keine Informationen vor. 

 

Gerhard Karner 
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